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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

29.10.1985 

Geschäftszahl 

4Ob366/85 

Norm 

ImmMV §5 Z6; 

Rechtssatz 

Die Ankündigung, daß die notarielle Durchführung ("Abwicklung") kostenlos ist, fällt nicht unter § 5 Z 6 
ImmMV, weil der Immobilienmakler damit nicht seine eigenen Leistungen als Vermittler unentgeltlich anbietet, 
sondern auf eine Bedigung hinweist, unter denen sein Auftraggeber bereit ist, mit Dritten Verträge 
abzuschließen. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1985/10/29 4  Ob   366/85 

Veröff: SZ 58/157 = ÖBl 1986,22 = MietSlg XXXVII/40  

Rechtssatznummer 

RS0076368 


